
19.–24.05.

„Freiwillige“ Absage (opLonal, befristet) 

 im Rahmen der Integrierten Ausfallabsicherung der WirtschaNlichkeitshilfe  

sowie in der Ausfallabsicherung (ab 2.000 Teilnehmer:innen)

Dezember Januar
September Oktober AprilMärz

 Ausfallabsicherung (ab 2.000 TN)

 Integrierte Ausfallabsicherung

23.

23.

- Die „freiwillige“ Absage ist für Kulturveranstaltungen im Zeitraum                                                             möglich: 
  a) die entweder bereits bis einschließlich                        in der Antragspla8orm registriert wurden oder 
 

  b) bei denen der Ticketverkauf (im Regelfall) bis einschließlich                         begonnen hat.  
       In diesem Fall (b) müssen die abzusagenden Veranstaltungen bis spätestens                         registriert werden. 

 
 

- Eine Registrierung in der Vergangenheit liegender oder bereits abgesagter Veranstaltungen ist weiterhin nicht möglich.  
   Die Registrierung muss vor der öffentlichen Bekanntgabe der Veranstaltungsabsage staPgefunden haben. 

- Bei „freiwilliger“ Absage muss 
   1.) bis spätestens                         in der AntragsplaRorm angezeigt werden, welche Veranstaltung ausfällt (siehe Folie 5) 
   2.) bei Antragstellung nachgewiesen werden, dass die öffentlich bekannt gemachte(n) Absage(n) bis zum 
         erfolgt ist/sind. 

vom 18.11.2021 bis 28.02.2022

23.12.2021
06.12.2021

November Februar

23.12.2021
23.12.2021

06.12.2021
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Stand: 14.12.

Neu „Freiwillige“ Absage (opLonal, befristet) 

 im Rahmen der Integrierten Ausfallabsicherung der WirtschaNlichkeitshilfe  

sowie in der Ausfallabsicherung (ab 2.000 Teilnehmer:innen)

Neu

Stand: 15.12.



19.–24.05.

Gründe für eine Absage 

Alle bisher geltenden Gründe für eine Absage (siehe FAQ 1.9) sind weiterhin gülag.

 Bisher und weiterhin

Neu (zusätzlich) 

„Freiwillige“ Absage (opaonal, Pandemie-bedingt, für Veranstaltungen im Zeitraum vom 18.11.2021–28.02.                ) 

- Im genannten Zeitraum können Veranstaltungen ohne Bezug auf die im jeweiligen Bundesland geltende  
   Corona-Verordnung (und unabhängig von den bisher geltenden Gründen) „freiwillig“ abgesagt werden. 
 
- Voraussetzung: fristgemäße Registrierung in der Antragspla8orm (siehe S. 1 dieser PräsentaLon), einschließlich Hoch-  
   laden einer Kalkulaaon der veranstaltungsbezogenen Kosten.  
 
- Es sind nur solche Kosten erstaXungsfähig, die nachweislich vor der öffentlich bekanntgegebenen Absage (bis einschließ- 
   lich                        ) entstanden sind oder begründet wurden. 

 

vom 18.11.2021 bis 28.02.2022

23.12.2021

Stand: 15.12. StB (I A Be), Land Berlin/Bundesländer
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- Die Ausfallabsicherung (ab 2.000 Teilnehmer:innen) bzw. die integrierte Ausfallabsicherung (im Rahmen der  
  WirtschaNlichkeitshilfe) erstaXet – auch im Falle der „freiwilligen“ Absage –               der tatsächlich entstandenen  
  veranstaltungsbezogenen Kosten. 
 
- Grundsätzlich gilt folgende Abfolge: Planung der Veranstaltung(en) – Registrierung der Veranstaltung(en) in der  
   Antragspla8orm, einschließlich Hochladen der KostenkalkulaLon (siehe auch FAQ 2.5) – Entscheidung, dass die 
   Veranstaltung abgesagt werden soll – öffentliche Bekanntgabe der Absage – Anzeige der Absage in der Antrags- 
   Pla8orm bis spätestens                 f.      – nach dem Termin der ausgefallenen Veranstaltungen (bzw. nach dem Ende  
   des Antragszeitraums im zeitraumbezogenen Antrag der WirtschaNlichkeitshilfe): Antragstellung in der Antrags- 
   pla8orm, in der Regel innerhalb von 8 Wochen.     
 
- Es gelten die allgemeinen Schadensminderungspflichten. Dass bei der „freiwilliger“ Absage nur Kosten erstaXet 
  werden, die bis zur öffentlich bekannt gegebenen Absage (spätestens bis                        ) entstanden sind oder 
  begründet wurden, bedeutet, dass nach der Absage keine kostenverursachenden Verträge mehr geschlossen  
  werden können, bzw. dass Kosten aus solchen Verträgen durch die Ausfallabsicherung nicht berück- 
  sichagt werden.  

- Die Kostenkalkulaaon ist in der Antragspla8orm hochzuladen, bevor die Registrierung abge- 
  schlossen wird. Beleg für die erfolgreich abgeschlossene Registrierung ist eine automaLsierte  
  E-Mail-BestäLgung.  

- Weitere Informaaonen zur „freiwilligen“ Absage und zu den alternaLven Handlungs-OpLonen  
  finden Sie online, in den aktualisierten FAQ.  
 

 Weitere Hinweise zur „freiwilligen“ Absage

23.12.2021

90 %

ErstaPung von 

90 % 
der tatsächlich 
entstandenen  
Ausfallkosten

90 %

23.12.2021

StB (I A Be), Land Berlin/BundesländerStand: 15.12.
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Ja
öffentlich 
absagen

bis 23.12.: „freiwillige“   
Absage (in der Antrags-
pla8orm) anzeigen

nach abgesagtem 
Veranstaltungs-Termin:  
Antrag stellen

nach abgesagtem Veranstaltungstermin  
(in der Antragspla8orm): Antrag stellen

Nein

Vor der Veran- 
staltung (VA) 
registriert? 
mit Kostenplan

„Freiwillige“ Absage

wenn die VA in  
der ZukunN liegt: 
registrieren 
(inkl. Kostenplan)

Nein

 bisherige 
„klassische“  
Absage 

öffentlich 
absagenJa

Nein

Ja bis 23.12.  
öffentlich absagen

bis 23.12.  
öffentlich 
absagen

registrieren  
(inkl. Kostenplan)

Ja
Ist der Ticketverkauf bis zum 
06.12.2021 gestartet?

Nein

War die VA bis zum 06.12. in der (inte-
grierten) Ausfallabsicherung registriert?

Gibt es Corona-bedingte  
Gründe? (Verordnungslage, 
Corona-Erkrankung unersetzlicher 
Beteiligter, Ein-/Ausreiseverbot etc.)

Nein

Ja

Nein

Ja

Fand(en) die Veranstaltung(en)  
nach dem 18.11.2021 staX?

…denn nicht registrierte Veranstaltungen, die in der Vergangenheit gelegen häJen, sind nicht förderfähig.

Die Ausfallabsicherung gemäß „freiwilliger“ Absage greik in diesem Fall nicht…

Die Ausfallabsicherung gemäß „freiwilliger“ Absage greik in diesem Fall nicht…

Die Ausfallabsicherung gemäß „freiwilliger“ Absage greik in diesem Fall nicht…

…denn Veranstaltungen vor d. 18.11.2021 sind in der Ausfallabsicherung gemäß „freiwilliger“ Absage nicht förderfähig.

Die Ausfallabsicherung (AA) gemäß „freiwilliger“ Absage greik in diesem Fall nicht…

…denn bereits vor der Registrierung öffentlich abgesagte Veranstaltungen sind nicht förderfähig.
Ist die Absage bereits 
veröffentlicht?

Ja

NeinLiegt der Veranstaltungstermin 
in d. Zukunk (bis 28.02.2022)?

…denn der Ticketverkauf muss bei diesen Veranstaltungen bis zum 06.12.2021 begonnen haben. 

bis 23.12.: „freiwillige“   
Absage (in der Antrags-
pla8orm) anzeigen

StB (I A Be), Land Berlin/Bundesländer

nach abgesagtem Veranstaltungstermin  
(in der Antragspla8orm): Antrag stellen

nach abgesagtem Veranstaltungstermin  
(in der Antragspla8orm): Antrag stellen

Stand: 15.12.

Eine Veranstaltung soll abgesagt werden
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StB (I A Be), Land Berlin/Bundesländer

1. „freiwillige“ Absage anmelden 
Erst wenn die Veranstaltung in der Antragspla8orm  
erfolgreich registriert wurde, kann sie in der Antrags-
pla8orm „freiwillig“ abgesagt werden. 

2. ZwischenschriP: Rückfrage/Warnung 
Um die Veranstaltungen endgülLg „freiwillig“ abzusagen, 
muss der ZwischenschriX absolviert werden. Nochmal 
alles checken, dann den BuXon klicken.

freiwillige Absage anmelden

Status-Anzeige „Registriert“

3. Im SchriP 5 der Registrierung (Geplante Veranstaltungsdurchführung) 
Hier ist der Haken bei „Hat staXgefunden“ zu enjernen

Wie zeige ich meine „freiwillige“ Absage in der Antragspla8orm an: Hinweise am Beispiel der integrierten Ausfallabsicherung der WirtschaNlichkeitshilfe

Haken bei „Hat staPgefunden“  
ennernen!

Stand: 15.12.

 Anzeige in der AntragsplaRorm, Teil 1

endgülag freiwillig absagen
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StB (I A Be), Land Berlin/Bundesländer

4. Ebenfalls im SchriP 5 der Registrierung (Geplante Veranstaltungsdurchführung) 
Nun den Haken bei „Freiwillige Absage“ setzen

5. im SchriP 6 der Registrierung (Dokumente) 
Hier den Nachweis der Absage hochladen

Haken bei „Freiwillige Absage“  
setzen!

„Freiwillige Absage“  
abschicken 6. Abschluss des Vorgangs 

Nun den BuXon „Freiwillige Absage ab-
schicken“ betäLgen

Stand: 15.12.

 Anzeige in der AntragsplaRorm, Teil 2

Nachweis der öffentlichen Absage hochladen
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StB (I A Be), Land Berlin/Bundesländer

7. ZwischenschriP/Warnung 
BiXe lesen und bestäLgen

8. Geschaq: Die Veranstaltung ist nun „freiwillig“ abgesagt 
Der Status „freiwillig abgesagt“ wird nach erfolgreichem Abschluss des Vorgangs korrekt angezeigt.

Hinweis lesen und mit „ok“ bestäagen

Status-Anzeige:  
„Freiwillig abgesagt“

Stand: 15.12.

 Anzeige in der AntragsplaRorm, Teil 3
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1. Eine Veranstalterin hat ein Konzert für den 25. Januar 2022 geplant und im Oktober 2021 in der AntragsplaVorm des  
    Sonderfonds für die Ausfallabsicherung registriert. Am 10. Dezember 2021 entschließt sich die Veranstalterin, das Konzert 
    abzusagen.  
 
      Da die Veranstaltung vor dem 6. Dezember  2021 registriert wurde, greik die Ausfallabsicherung bei „freiwilliger“ Absage 
     – vorausgesetzt, dass die Absage bis zum 23. Dezember 2021 in der AntragsplaRorm angezeigt wird.  
 
2. Ein Veranstalter hat für den 28. Februar 2022 eine Theaterveranstaltung geplant, aber noch nicht für die Ausfallabsicherung  
    registriert. Am 18. Dezember 2021 sagt der Veranstalter die Veranstaltung ab, ohne sich vorher für die Ausfallabsicherung 
    registriert zu haben.  

   In diesem Fall greik die Ausfallabsicherung bei „freiwilliger Absage“ nicht, denn die Registrierung muss stets vor der 
   öffentlichen Bekanntgabe der Absage erfolgen. 

3. Eine Veranstalterin haJe eine Performance-Veranstaltung für den 28. November 2021 geplant und die Veranstaltung  
     im Vorfeld in der AntragsplaVorm für die Wirtscha^lichkeitshilfe mit der integrierten Ausfallabsicherung registriert.  
    Weil sich die Corona-Lage weiter verschär^e, sagte die Veranstalterin die Veranstaltung – aus Vorsicht – wenige Tage vor 
    dem Termin (aber nach der Registrierung) ab, obwohl die zu diesem Zeitpunkt geltende Corona-Verordnung ihr noch die 
    Durchführung erlaubt häJe.  

Die integrierte Ausfallabsicherung bei „freiwilliger“ Absage greik und erstaPet 90 % der durch die Absage entstandenen 
tatsächlichen Kosten, einschließlich vertraglich vereinbarter Ausfallhonorare (auch wenn die Veranstalterin diese 
Honorare erst einige Zeit später an die Künstler:innen überweist). 

 

 Anwendungsbeispiele, Teil 1

StB (I A Be), Land Berlin/BundesländerStand: 15.12.
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4.  Ein Veranstalter haJe für den 2. Dezember 2021 eine Lesung geplant und die Veranstaltung bereits am 19. November 2021 
     wegen der Pandemie-Entwicklung abgesagt. Eine Registrierung ist nicht erfolgt. 
 

     Wegen der fehlenden Registrierung kann dieser Veranstalter die Ausfallabsicherung nicht in Anspruch nehmen. 
 

5.  Eine Konzertveranstalterin hat für Februar 2022 mehrere große Konzerte geplant und vor dem 6. Dezember 2021 für die  
     Ausfallabsicherung registriert. Die Pandemie-Entwicklung im Februar 2022 ist aber im Dezember 2021 noch gar nicht  
     vorhersehbar. Die Veranstalterin steht nun vor der schwer zu entscheidenden Frage, ob sie nun bis zum 23. Dezember 2021  
     alle Februar-Veranstaltungen absagen soll, obwohl noch gar nicht klar ist, ob die Veranstaltungen ggf. doch staVinden 
     könnten. Was tun?  
 

       Die Entscheidung liegt bei der Veranstalterin. Wenn sie bis 23. Dezember 2021 alle Veranstaltungen „freiwillig“ absagt,  
     übernimmt die Ausfallabsicherung 90 % der durch die Absage entstandenen tatsächlichen Kosten, einschließlich der  
     vertraglich vereinbarten Ausfallhonorare. Wenn sie sich gegen eine „freiwillige“ Absage entscheidet, stehen ihr die  
     bisherigen Fördermöglichkeiten des Sonderfonds zur Verfügung.   
 
6. Eine Veranstalterin hat für ein kleines Kino für den Zeitraum vom 1. bis 28. Februar 2022 zahlreiche Vorführungen geplant 
    und wollte dafür die Wirtscha^lichkeitshilfe (mit integrierter Ausfallabsicherung) in Anspruch nehmen. Sie hat aber noch 
    keine Registrierung vorgenommen – denn üblicherweise erledigt sie die Registrierungen immer erst im Monat vor dem  
    nächsten Veranstaltungszeitraum. Sie stellt nun fest, dass sie die Registrierung noch bis zum 23. Dezember 2021 vornehmen  
    kann. Aber die Regelung, dass der Vorverkauf bereits bis 6. Dezember 2021 begonnen haben muss, bereitet ihr Sorge, denn  
    die kleine SpielstäJe hat überhaupt keinen Vorverkauf. (Alterna7v ist dieses Szenario auch denkbar, wenn der Vorverkauf erst  
    kurz vor dem Veranstaltungszeitraum beginnt.) Was kann sie tun? 
 

    Die Bewilligungsstelle des jeweiligen Bundeslandes kann bei Fällen, in denen nachvollziehbar von der definierten Regel,  
    abgewichen werden muss, eine Einzelfallentscheidung treffen.  
    Wenn die Veranstalterin bei dem unter Punkt 6 dargestellten Beispiel bei Antragstellung nachvollziehbar belegen kann, 
    dass bis zum 6. Dezember 2021 bereits mit der Veranstaltungsplanung begonnen wurde, greik die Ausfallabsicherung bei  
   „freiwilliger“ Absage.

StB (I A Be), Land Berlin/BundesländerStand: 15.12.

 Anwendungsbeispiele, Teil 2
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7. Ein Theater-Veranstalter hat für den Februar zahlreiche Veranstaltungen geplant und in der Wirtscha^lichkeitshilfe  
    (zeitraumbezogener Antrag) registriert, auch das Ticke7ng für Februar 2022 hat bereits Anfang Dezember begonnen. Der  
    Veranstalter stellt sich die Frage, ob er nun sein gesamtes Programm für Februar absagen muss, um die Ausfallabsicherung  
    bei „freiwilliger“ Absage in Anspruch nehmen zu können. 
 
   Der Veranstalter muss sich für den registrierten Zeitraum (Februar 2022) entscheiden, ob er die Wirtschaklichkeitshilfe für  
   ein (ggf. kapazitätsmäßig und terminlich reduziertes) Veranstaltungsprogramm oder die integrierte Ausfallabsicherung  
   (nach „freiwilliger“ Absage bis zum 23. Dezember 2021 für alle vom Zeitraum erfassten Veranstaltungen) beantragen will.  
   Eine parallele Beantragung von Wirtschaklichkeitshilfe und Ausfallabsicherung für den gleichen registrierten Zeitraum in  
   nur einem Antrag ist nicht möglich.  
   Wenn der Veranstalter z. B. an einem zeitlich zusammenhängenden Teil der Veranstaltungen festhalten will, kann er seine  
   ursprüngliche Registrierung aber auch zurückziehen und neue Registrierungen in zeitraumbezogenen Anträgen vorneh- 
   men, z. B. für Veranstaltungen vom 1. – 15. Februar sowie für Veranstaltungen vom 16. – 28. Februar 2022; anschließend  
   könnte er z. B. für den Zeitraum vom 1. – 15. Februar 2022 die freiwillige Absage unter den oben aufgezeigten Vorausset- 
   zungen vornehmen und für den Zeitraum vom 16. – 28. Februar 2022 die Wirtschaklichkeitshilfe beantragen. 
 

   Unabhängig von der Art der Förderung des Veranstaltungszeitraums aus dem Sonderfonds sollte der Veranstalter prüfen,  
   ob er ggf. auch die Überbrückungshilfe des Bundes beantragen kann, um ggf. verbleibende erhebliche Defizite im betref- 
   fenden Monat auszugleichen.
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 Anwendungsbeispiele, Teil 3


